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Betreff:
Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes
Sachsen-Nord Dommitzsch (Abwassersatzung-AbwS)

Beschlussantrag:
Die Verbandsversammlung beschließt, die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche
Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes Sachsen-Nord Dommitzsch (Abwassersatzung -
AbwS) vom 06.02.2020.

Begründung:
Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes Sachsen-Nord
Dommitzsch (Abwassersatzung - AbwS) vom 06.02.2020 in der Fassung der 2. Satzung zur Änderung der
Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes Sachsen-Nord
Dommitzsch (Abwassersatzung - AbwS) (vom 26.06.2023) ist aufgrund der Gebührenkalkulation für die
Jahre 2025 - 2027 wie folgt zu ändern:

1. § 47 Höhe der Abwassergebühren wird neu gefasst. Die Gebührensätze der Absätze 1 bis 5
entsprechen dabei dem Ergebnis der Gebührenkalkulation. Die Gebühren des Absatzes 6
wurden an die tatsächlichen Kosten der Entsorgungsfirma abgepasst.

2. § 49 Abs. 1 Grundgebühren wird neu gefasst.

Darüber hinaus ist aufgrund eines Hinweises des Verwaltungsgerichts Leipzig der § 20 Abs. 2 zu ändern.
Die Fortschreibung der Globalkalkulation 2005 weist das höchstzulässige Betriebskapital mit 3,7 Mio. €
aus. Dieses wurde mit Beschluss 07/2005 festgestellt. Da es keine Veränderung des Beitragssatzes gab,
wurde die Satzung seinerzeit nicht geändert. Somit steht aktuell ein veraltetes Betriebskapital in der
Satzung, was zu einer Unrichtigkeit des Beitragssatzes führt und korrigiert werden muss.

Der Verbandsversammlung wird empfohlen, die 3. Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung
des Abwasserzweckverbandes Sachsen-Nord Dommitzsch (Abwassersatzung - AbwS) vom 06.02.2020
zu beschließen.
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